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Vorwort

Teilzeitarbeit und Befristung sind in einem im Umbruch befindli-
chen Arbeits- und Wirtschaftssystem ein hart umkämpftes politisches
Thema. Im Befristungsrecht zeigt sich dies vor allem an der Ausei-
nandersetzung um sachgrundlose Befristungen und die Begrenzung
von Befristungsketten. Die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag für
die abgelaufene 19. Legislaturperiode wurden nicht umgesetzt. Die
Programme von SPD und Bündnis 90/Grüne für die Bundestags-
wahl 2021 sahen die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung vor.
In der Koalitionsvereinbarung der Ampel-Parteien ließ sich diese
Position nicht durchsetzen. Geplant ist jedoch, die Höchstdauer mit
Sachgrund befristeter Arbeitsverhältnisse zu begrenzen.

Das Teilzeit- und Befristungsgesetz ist am 1.1.2001 in Kraft getre-
ten. Heute, mehr als 20 Jahre später, ist dieses kleine Gesetz durch
eine immer differenziertere und an manchen Stellen vielleicht hyper-
trophe Rechtsprechung für die Praxis schwer handhabbar geworden.
Der Kommentar möchte auch in der Neuauflage vor allem dem
Praktiker ein zuverlässiges Werkzeug an die Hand geben. Besonderen
Wert legen wir daher auf die Darstellung und Erläuterung der
höchstrichterlichen Rechtsprechung. Zugleich möchten wir weiter-
hin einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion leisten. Die
Sechste Auflage bringt den Kommentar auf den Stand 28.2.2022.

Für ihre Hilfe und anregende Diskussionen danken wir Frau stud.
iur. Klara Fröhlich und unseren Kollegen Dr. Jakob Degen und Dr.
Simon Biehl. Unserem Lektor, Herrn Ralf During, und dem Verlag
danken wir für Unterstützung und unendliche Geduld.

Die Einleitung und die Kommentierung der §§ 1–5 sowie der
§§ 22 und 23 wurden wie gewohnt von Sascha Herms bearbeitet, die
Kommentierung der §§ 6–13 von Judith Heyn und die Kommentie-
rung der §§ 14–21 von Gernod Meinel.

Berlin, den 28.2.2022 Gernod Meinel
Judith Heyn

Sascha Herms
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Vorwort zur 1. Auflage

Das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge ist
seit dem 1. Januar 2001 in Kraft. Heftig kritisiert im Gesetzgebungs-
verfahren, befindet es sich nun in der Phase der Bewährung in der
Praxis. Der vorliegende Kommentar unternimmt den Versuch, auf
der Grundlage der gesetzlichen Neuregelung in sich geschlossene
Ansätze zur Handhabung von Teilzeitarbeit und Befristungen zu
entwickeln. Besonderer Wert wurde dabei auf die Verarbeitung neu-
erer Rechtsprechung gelegt. Wie bei jedem neuen Gesetz bedarf es
der Entwicklung gefestigter Rechtsprechung, um der Praxis Anwen-
dungssicherheit zu bieten. Es ist die Hoffnung der Verfasser, mit der
vorliegenden Kommentierung auch zu deren Entwicklung Anre-
gungen zu liefern.

Die Verfasser danken dem Verlag und dem Lektor für die
gewährte Unterstützung. Dank gebührt auch unseren Kolleginnen
und Kollegen in der Sozietät Hogan & Hartson Raue für manche
Anregung. Das Manuskript wurde von unseren Mitarbeiterinnen
Andrea Buggenhagen, Susan Dölcker und Anja Stade zuverlässig und
mit großer Sorgfalt erstellt. Auch dafür unseren Dank. Schließlich
danken die Verfasser in besonderer Weise Herrn Assessor Thomas
Barthel für dessen tatkräftige Mitarbeit am Manuskript. Die Einlei-
tung und die Kommentierung der §§ 1 bis 5 sowie der §§ 22 und
23 wurden von Sascha Herms übernommen, die Kommentierung
der §§ 6 bis 13 von Judith Heyn und die Kommentierung der §§ 14
bis 21 von Gernod Meinel.

Die Arbeit an dem Manuskript wurde am 31. Januar 2002 abge-
schlossen. Die Kommentierung berücksichtigt bereits die am
23. Februar 2002 in Kraft getretene Neufassung der Befristungsrege-
lungen im Hochschulrahmengesetz. Für Hinweise und Kritik sind
die Verfasser jederzeit dankbar.

Berlin, im März 2002 Gernod Meinel
Judith Heyn

Sascha Herms
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